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Hegel zwischen Fichte und der Tübinger 
Fichte-Kritik 

Ernst-Otto Onnasch 

Einleitung 

Mit Sicherheit ist es Hegel selbst gewesen, der dem Vorurteil Vorschub geleistet hat, 
dass die Bedeutung der Philosophie Fichtes nur in einer Art von Durchgangspunkt zur 
eigentlich wahren, d.h. spekulativen Philosophie bestehe, wenngleich dies auch ein 
notwendiger Durchgangspunkt sei. Dieses Vorurteil prägt die philosophische Auseinan­
dersetzung mit Fichte bis heute. Bedeutsamerweise spielt in dieser Auseinandersetzung 
die Frühphilosophie beider Denker bislang kaum eine Rolle. Seit Hegels Immatrikulati­
on ist im Tübinger Stift eine heftige Diskussion über die kantische Philosophie entstan­
den, die Fichtes Erstling, Versuch einer Critik aller Offenbarung von 1792, weiter in­
tensiviert hat. Es liegt auf der Hand, dass Hegel diese Diskussion zur Kenntnis genom­
men und sich auch daran beteiligt hat. Für ein adäquates Verständnis des philosophi­
schen Verhältnisses zwischen Fichte und Hegel ist es notwendig und auch möglich, die 
verschiedenen Diskussionslinien aus den frühen Manuskripten Hegels zumindest in 
Umrissen herauszuarbeiten. Dass jenes Verhältnis, von ganz wenigen Ausnahmen abge­
sehen, bislang kaum genauer untersucht worden ist, wird einerseits damit zusammen­
hängen, dass Fichte seiner Offenbarungsschrift bereits vor der Veröffentlichung distan­
ziert gegenübersteht.1 Andererseits sind die Ursprünge der frühesten und frühen religi­
onsphilosophischen Überlegungen Hegels im Zusammenhang mit den Diskussionen im 
Stift noch kaum genauer geklärt. Dieser Beitrag beabsichtigt, etwas Licht in diese noch 
immer dunklen Zusammenhänge zu bringen. Dabei wird der Schwerpunkt bei den Fich­
te-kritischen Diskussionen und Schriften der Tübinger Storr-Schule liegen, die nämlich, 
wie gezeigt werden wird, nachhaltig auf Hegels frühe Denkentwicklung gewirkt haben. 
Diese Nachwirkungen, die sich bis in die Jenaer Zeit verfolgen lassen, haben Hegels 
allgemeines Fichte-Verständnis tief geprägt. Wie stark die Tübinger Fichte-Kritik He­
gels Denken geprägt hat, ist allein schon seinem zeitlebens gegen Fichte immer wieder 
und in den verschiedensten Gestalten vorgebrachten Dogmatismusvorwurf abzulesen.2 

' Vgl. dazu die Bemerkungen der Herausgeber in GA 1/1.7 f. und 13 f. und Breazeale 2004, 36 Anm. 
4 u. 5. Zum frühen Fichte im Allgemeinen vgl. Wildfeuer 1999. 

2 Vgl. bes. Hegels Differenzschrift GW 4.30-34. 
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I. Die Hintergründe für Hegels frühe 
Religionsphilosophie: Fichte, Reinhold und Rapp 

Aufseiner Reise nach Zürich hat Fichte Mitte Juni 1793 das Tübinger Stift einige Tage 
besucht, wo er sich unter anderen mit dem Theologieprofessor Johann Friedrich Flatt 
trifft, der sich seit 1788 intensiv mit der kritischen Philosophie befasst. Zu diesem Zeit­
punkt ist Hegel zwar noch im Stift, denn er verlässt Tübingen erst am 10. Juli, eine 
Begegnung mit Fichte scheint allerdings nicht stattgefunden zu haben. 

Fichtes Ruhm geht zu diesem Zeitpunkt noch ganz aufs Konto seines Versuchs einer 
Critik aller Offenbarung. Furore machte er 1792 mit diesem Buch nicht zuletzt des­
halb,3 weil viele in dieser zunächst anonym erschienen Schrift die heißerwartete Religi­
onsphilosophie des Königsberger Philosophen zu erkennen glaubten.4 Auch im Stift hat 
Fichtes Erstling sofort nach seinem Erscheinen Beachtung gefunden.5 Mit Sicherheit hat 
der Student die entstehenden Diskussionen wahrgenommen, zumal die Religionsphilo­
sophie zu dieser Zeit sein vornehmliches Interesse hatte. Ob er das Buch in der ersten 
oder zweiten Auflage, die im Frühjahr 1793 erscheint, gelesen hat, lässt sich leider nicht 
entscheiden (er zitiert nur aus der zweiten Auflage).6 Zwar bemerkt Hegels Kommilito­
ne Christian Philipp Friedrich Leutwein (1768-1838), dass er mit seinen „Unterhaltun­
gen über Kant, Reinhold, Fichte, (der auch schon gleichzeitig mit Sendlings im Stifte 
zu Tübingen geschriebenem selbstsetzenden Ich, hervorgetreten war,) bei Hegel wenig 
Anklang"7 gefunden habe, doch ist dieser Bericht in einem Abstand von fast 45 Jahren 
verfasst und überdies nicht immer verlässlich. Sein Tenor scheint jedoch der zu sein, 
dass sich Hegel damals weniger für die mehr theoretisch-spekulative Seite dieser Denker 
interessierte, was freilich nicht impliziert, dass er die religionsphilosophischen Schriften 
besagter Philosophen nicht genau gekannt hätte. 

3 Die erste Aufl. des Versuchs einer Critik aller Offenbarung erscheint zur Ostermesse 1792 in Kö­
nigsberg. Die zweite vermehrte und verbesserte Aufl. erscheint im Frühjahr 1973, vermutlich im April 
unter dem Titel Versuch einer Kritik aller Offenbarung, ebd. 

4 Das Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 30. Juni 1792, Nr. 82, Sp. 662 f., 
schreibt die Offenbarungsschrift Kant zu. So auch die von Gottlieb Hufeland verfasste Rezension in der 
Allgemeinen Literatur-Zeitung vom 18. Juli, Nr. 190 und 191, Sp. 154-151 u. 154-159. Kant berichtigt 
das im Intelligenzblatt Nr. 102, vom 22. Aug. 1792, vgl. AA 12.359 f. - Vermutlich aus opportunisti­
schen Gründen hat der Verleger zwei verschiedene Auflagen der Offenbarungsschrift gedruckt, eine, 
die unter dem Namen Fichtes in Königsberg und Umgebung erscheint, und eine anonyme für das übrige 
Deutschland. 

5 Ein wichtiges Dokument für die Tübinger Kant-, bzw. Fichte-Rezeption ist der von Friedrich Gott­
lieb Süßkind verfasste Anhang zu Gottlob Christian Storr (1794); Fichte hatte dieses Buch in seinem 
Besitz, vgl. GA IÜV2.67. - Ferner sind zu erwähnen die beiden höchstwahrscheinlich von Flatt verfass­
ten Rezensionen von Fichtes Kritik aller Offenbarung in: Tübingische gelehrte Anzeigen, hrsg. von Chr. 
Fr. Schnurrer, 5. und 6. St. vom 14. und 17. Januar 1793, S. 34-40 u. 42-48, und ebd., 59. St., vom 22. 
Juli 1793, S. 465-469, vgl. dazu auch Dieter Henrich 2004, Kap. IX, 3. 

6 Vgl. GW 1.196. Die früheste Erwähnung findet sich in Text 12, GW 1.75, der zwischen Herbst 
1792 und Frühsommer 1793 abgefasst ist (vgl. GW 1.470). 

7 Henrich 1965, 56 f. 
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Von der Forschung bislang kaum beachtet ist die Tatsache, dass Hegels früheste 
Fragmente in mancherlei Hinsicht inhaltlich den von Karl Leonhard Reinhold stark 
ethisch und religionsphilosophisch inspirierten Briefen über die Kantische Philosophie 
affin sind.8 Es kann hier nicht der Ort sein, diese These genauer zu erörtern, weshalb nur 
einige bemerkenswerte Übereinstimmungen zwischen Hegels frühesten Überlegungen 
und Reinholds Briefen vorgestellt werden können.9 So verwehren sich beide gegen 
einen blinden Glauben oder Religionsgehorsam, weil dieser letztendlich auf einen bloß­
en Fetisch- oder Mönchsglauben hinausläuft. Auch wehren sie sich gegen eine Über-
strapazierung der Vernunft, d.h. gegen die kalten philosophischen Betrachtungen und 
Demonstrationen der Religionsdogmatik. Wahre Religion ist für sie weder metaphysi­
sche Gotteserkenntnis noch blinder, sich jeder vernünftigen Untersuchung entziehender 
Glaube, - womit freilich ebenfalls die beiden Extreme des Jacobischen Entweder-Oder 
von Glauben und Wissen entschärft werden. Ihres eigentümlichen Charakters wegen 
muss die Religion sowohl dem gemeinen Menschen als auch dem aufgeklärten Denker 
gleichermaßen angemessen sein. Und eine solche Aufgabe kann der Religion nur dann 
zukommen, so Reinhold und Hegel der Sache nach übereinstimmend, wenn sie Ein­
druck aufs Herz macht und so die Triebfedern unseres sittlichen Handelns zumindest 
mitbestimmt. Für uns sinnliche Menschen muss „auch die Religion", d.h. „die religiöse 
Triebfedern zum Guthandeln", so der junge Hegel, „sinnlich seyn, um auf die Sinnlich­
keit wirken zu können".10 Und genau an diesem Punkt kommt sowohl bei Hegel als bei 
Reinhold der Vernunft die entscheidende Rolle des Aufklärens zu. Sie soll die sinnli­
chen Antriebe unseres Herzens hinsichtlich ihrer Bestimmung des Willens reinigen, so 
dass, wie Reinhold schreibt, die 

„mannigfaltigen, bunten und phantastischen Gestalten, unter welchen jene Vernunft­
begriffe, während des Kampfes der reinen Vernunft mit dem Nebel der Sinnlichkeit, 
vor dem Auge des menschlichen Geistes erscheinen mußten, [...] nach und nach in 
ihrer eigentümlichsten, bestimmten, und unwandelbaren Form hervortreten konn­
ten"." 

Ähnlich dürfen nach Hegel in einer wirklichen und dem Volk angemessenen Religion 
„Phantasie, Herz und Sinnlichkeit [...] nicht leer ausgehen", obwohl deren Lehren 
„durch die allgemeine Vernunft der Menschen autorisirt" sein müssen, so dass jeder 
Mensch ihre Verpflichtungen „einsieht und fühlt, wenn er darauf aufmerksam geworden 
ist".12 

Diese Briefe erscheinen zwischen August 1786 und September 1787 im Teutschen Merkur. Eine 
stark erweiterte Buchausgabe erscheint 1790, allerdings auch ein Raubdruck der Merkur-Briete unter 
dem Titel Auswahl der besten Aufsätze über die Kantische Philosophie, Frankfurt/Leipzig (in Wahrheit: 
Marburg) 1790. 

9 Flatt hat übrigens in seiner Metaphysik-Vorlesung von 1790, die Hegel zusammen mit Hölderlin 
gehört hat (vgl. GW 1.415), nachhaltig auf die Bedeutsamkeit der Briefe Reinholds hingewiesen, vgl. 
das Ms. der Nachschrift von Friedrich August Klüpfel, S. 13 (UB Tübingen, Sign. Mh II 235). 

1 0 GW 1.86. Vgl. dazu auch Schmidt 1999, 225-249, bes. 229 f. 
"Reinhold 1787, 127. 
1 2 GW 1.103. 
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Beide Philosophen vertreten eine sehr unkantische Auffassung von Religionsaufklä­
rung. Sie räumen nämlich nicht dem freien Individuum, sondern vielmehr der staatli­
chen Organisation die eigentlich entscheidende Rolle für die Volksaufklärung ein. Nach 
Hegel soll der Staat die objektive Religion, d.h. die fides quae creditur, subjektiv ma­
chen, wodurch die „Kraft der Religion" überhaupt erst „in das Gewebe der menschli­
chen Empfindungen eingemischt, ihren Triebfedern zu handeln beigestellt, und sich in 
ihnen lebendig und wirksam erweise[n]" kann.13 Wir werden weiter unten noch aus­
führlicher auf diese Lehre von den Triebfedern zu sprechen kommen. Vorerst gilt es 
jedoch, eine andere wichtige Quelle für Hegels Frühphilosophie zu erörtern. 

Wie gesagt spricht Hegel von einem Subjektivmachen der objektiven Religion, wo­
durch sie erst unseren Triebfedern des Handelns beigestellt wird. Diesen Gedanken 
übernimmt er vermutlich von dem Tübinger Repetenten Gottlob Christian Rapp (1763-
94). Rapp war nicht nur begeisterter Anhänger Reinholds, sondern hatte außerdem das 
Anliegen - die Tragweite dieser Einsicht ist von der Forschung kaum angemessen ge­
würdigt, geschweige denn berücksichtigt - , die Philosophie Kants mit der älteren Tü­
binger Schule zu verbinden. Wegen dieses Anliegens hatte Rapp auf Hegel vermutlich 
einen viel größeren Einfluss als dessen Gegenspieler Immanuel Diez,14 der mit Kanti­
schen Mitteln die Unmöglichkeit von Offenbarung aufzeigen will, was für Hegel zu 
diesem Zeitpunkt seiner geistigen Entwicklung sicher keine verlockende Position war. 
Außerdem scheint sich Hegel in seinen frühen Schriften überhaupt nicht mit der ziem­
lich extremen Position des „Kantischen ertrage"15 Diez' auseinandergesetzt zu haben. 

In Rapps für die Triebfederproblematik wichtigen Aufsatz „Ueber die moralischen 
Triebfedern, besonders die der christlichen Religion" von 1792 geht es um das Problem, 
wie sich Triebfedern mit Beweggründen vereinen lassen, mit anderen Worten wie die 
christliche Hoffnung einer zu erwartenden Glückseligkeit eine ächt-moralische Trieb­
feder seyn könne", ohne der Heteronomie zu verfallen.16 Rapp rückt in den Brennpunkt 
seiner Argumentation die Frage, wie es möglich ist, dass die „moralisch vollkommene 
Religion" Jesu, ohne sich „des Widerspruchs schuldig" zu machen, „unsre Verpflich­
tung, heilig zu seyn, aus unserm Verlangen nach Glückseligkeit herleiten" könne.17 Die 
Antwort findet der leider viel zu früh verstorbene Repetent darin, dass „die ganze Be­
stimmung einer moralischen Triebfeder" nur darin bestehen könne, „uns zum Gehorsam 
gegen das Gesetz (den Willen Gottes) geneigt1 zu machen.18 In einer längeren Fußnote 

1 3 GW 1.90. 
1 4 Vgl. Brecht 1977, bes. 390-392 und 400-402. In den bedeutsamen Studien von Dieter Henrich über 

die Tübinger Konstellationen wird Rapps Einflussnahme aus undeutlichen Gründen m. E. unterschätzt. 
1 5 Vgl. Henrich 1965, 56. 
1 6 Rapp 1792, Bd. 2, 190. - In seinem Brief von Weihnachten 1794 an Schelling bittet Hegel, ihm 

eine Rezension des Allgemeinen Repertoriums für empirische Psychologie, in dem Rapps Aufsätze 
erschienen waren (diese Rez. erschien in der Oberdeutschen allgemeinen Litteraturzeitung), nach Bern 
zu schicken, vgl. HKA III/1.15. Am 16. April 1795 dankt Hegel Schelling für die Zustellung der Re­
zension, vgl. HKA III/l .25. Man muss also davon ausgehen, dass sich Hegel intensiv mit Rapps Auf­
satz befasst hat. 

1 7 Rapp 1792, Bd. 2, 192 f. 
1 8 Rapp 1792, Bd. 2, 195. 
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wirft er dann dem Verfasser des Versuchs einer Critik aller Offenbarung vor," zwar die 
wesentliche Heiligkeit Gottes „als Beweggrund zum Gehorsam vorauszusetzen", aller­
dings würde diese „Verbindlichkeit blos auf den Begriff des höchsten Oberherrn oder 
Wohltäters gebaut", wodurch entweder ein „blos sclavischer, unfreiwilliger Gehorsam 
in äußern Handlungen oder gar kein eigentlicher Gehorsam, sondern nur eine Geneigt­
heit, das Gute mit Gutem zu vergelten" entstehe. Die klare Absage, die Rapp dem Fich­
teschen Programm erteilt, gründet auf der postulierten Heiligkeit Gottes. Wir werden 
weiter unten sehen, dass Friedrich Gottlieb Süßkind (1767-1829) und Hegel den glei­
chen Vorwurf gegen Fichte erheben werden, allerdings mit anderen Konsequenzen. Nun 
stellt Rapp seiner Absage eine „subjective(n) Triebfeder" entgegen, die er als die „der 
dankbaren Liebe oder der Hoffnung" beschreibt und die subjektiv den Willen zu gehor­
chen befördert, wie dieser Gehorsam umgekehrt „durch andre subjective - ursprünglich 
sinnliche - Triebfedern erschwert wird".20 Die christliche Religion ist somit kein Be­
weggrund", d.h. kein ,3estimrnungsgrund des Willens, der nur gut ist, wenn er das 
absolut-Gt/te will", dazu reicht sozusagen die Vernunft selbst schon hin.21 Vielmehr ist 
es nach Rapp außerdem notwendig, den Willen dem Gehorsam gegen das Gesetz ge­
neigt zu machen, und das lässt sich eben nur durch die christliche Religion bzw. das 
Evangelium erreichen, weil nämlich das Evangelium kraft der verheißenen „Hoffnung 
der großen Seligkeit [...] in den Schranken der Triebfeder bleibt" und uns so durch 
,frohe Hoffnung zum Guten ermuntert".22 

Sowohl diese von Rapp als subjektive Triebfedern qualifizierte Liebe und Hoffnung, 
obwohl ihnen schon in Reinholds Briefen für den Zusammenhang von Religion und 
Moral eine nicht unwichtige Rolle zukommt, als auch die damit einhergehende Be­
stimmung der Religion für das sittliche Handeln werden von Hegel aufgegriffen und 
weitergeführt. Allerdings scheint das von Rapp viel expliziter als von Reinhold heraus­
gearbeitete Zusammenspiel von Beweggründen und Triebfedern, wobei letztere den 
Menschen gegen den Gehorsam des Gesetzes geneigt machen, das wichtigste Argument 
für die erforderliche Subjektivierung der (objektiven) Religion abgegeben zu haben. 
Über Rapp hinaus geht der junge Hegel allerdings mit der Frage, wie denn überhaupt 
die objektive Religion subjektiv gemacht werden kann. Dafür kann er an Reinholds 
Aufklärungsbegriff anknüpfen, der - anders als Kants Selbstaufklärung - eine Aufklä­
rung „von oben" verteidigt, d.h. eine durch den Staat geleitete Volksaufklärung. Auch 
nach Hegel können nämlich die die menschliche Interaktion mitbestimmenden Neigun­
gen weder durch uns selbst noch durch die objektive Religion kanalisiert werden; viel­
mehr ist dafür eine von uns selbst autorisierte Instanz - ein Staat - notwendig, die, über 
den Individuen stehend, die Vorgaben der objektiven Religion für alle Menschen glei-

1 9 Rapp erwähnt den Namen Fichtes nicht, weshalb er vermutlich Kant für den Verfasser dieser 
Schrift hält, bzw. infolge der Rezensionen (siehe oben Anm. 4) halten muss. 

2 0 Rapp 1792, Bd. 2, 193 Anm. 
2 1 Rapp 1792, Bd. 2, 198. Vgl. dazu ähnlich Storr 1794, 32: „der Grund nun, warum der gute Wille 

den Geboten der Vernunft mit Hintansezung aller sinnlichen Neigungen gehorcht, liegt nicht in dem 
Gesez allein, (objektiv betrachtet), welches ja dem bösen Willen eben so gut von der Vernunft vorge­
schrieben wird; sondern in einer gewissen Affektion des guten Willens, vermöge welcher der Mensch 
ein (subjektives) Interesse am Gesez nimmt, d.h. in der Achtung fürs Gesez." 

2 2 Rapp 1792, Bd. 2, 198. 
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chermaßen verbindlich zu Triebfedern macht, um dem Gesetz geneigt zu werden. So 
gesehen geht es schon dem jungen Hegel um die Realisierung von Religion in einem 
Gemeinwesen, wodurch die Individuen allein sittliche Wesen werden können. 

2. Hegels Kritik an Fichtes Offenbarungsschrift 

Die vielleicht wichtigste Quelle für Hegels frühes Fichte-Verständnis ist sein Brief­
wechsel mit Schelling. Im ersten Brief an Schelling von Heiligabend 1794 fragt Hegel, 
wie es denn so in Tübingen aussehe. Daraufhin klagt ihm Schelling in einer langen 
emphatischen Darlegung davon, dass im Stift inzwischen ,,[a]lle mögliche Dogmen [...] 
zu Postulaten der praktischen Vernunft gestempelt" seien.23 In seinem Antwortschreiben 
von Ende Januar 1795 gibt Hegel eine Begründung für diese Umstände, was allein 
schon deshalb bemerkenswert ist, weil sie kaum auf diese Umstände bezogen sein kann, 
hat er doch zu diesem Zeitpunkt das Stift bereits vor anderthalb Jahren verlassen und ist 
er über die neuesten Entwicklungen dort eigentlich nur durch Schelling informiert. 
Hegel schreibt seinem Freund, es sei „unstreitig Fichte durch seine Krit. der Offenb.", 
der „dem Unfug wovon du schreibst [...] Thür u. Angel geöfhet" habe.24 Für eine solche 
Begründung gibt der vorhergehende Brief Sendlings keinen Anlaß, weshalb sie auch 
aus Hegels eigenem Fichte-Verständnis zu erklären ist, wie er es sich bis zum Verlassen 
des Tübinger Stifts (Juli 1793) auf der Grundlage des dortigen Diskussionskontextes 
erarbeitet hat. Hegels Fichte-Kenntnis, so ist hier hinzuzufügen, ist um die Jahreswende 
1794/95 noch ganz auf die Offenbarungsschrift beschränkt.25 Und diese kennt er augen­
scheinlich siemlich gut, zumal er hinsichtlich des „Unfugs" ebenfalls klarstellt, dass 
Fichte nur „mäßigen Gebrauch"26 davon mache, Dogmen zu Postulaten der praktischen 
Vernunft umzumünzen. 

Angesichts des „mäßigen Gebrauchs" scheint Hegel zunächst einmal Fichtes Offen­
barungsbegriff - übrigens völlig zu Recht - nicht als ein Vernunftpostulat auszulegen.27 

Fichtes praktische Postulate sind allgemeingültig und müssen notwendig angenommen 
werden, wenn die Vernunft gesetzgebend sein soll. Das gilt nicht für die Offenbarung, 
die sich nach Fichte umgekehrt aus den Postulaten der praktischen Vernunft muss ablei­
ten lassen. Mit anderen Worten begründet die Moral die Religion. Genau hier liegt der 
strittige Punkt mit den Auffassungen der Vertreter der älteren Tübinger Schule, die 
nämlich umgekehrt meinen, die Religion begründe die Moral. Sie können folglich nicht 
damit gemeint sein, Dogmen zu Postulaten umzumünzen; und das allein schon deshalb 
nicht, weil es uns nach dem vorzüglichsten Vertreter der Storr-Schule Flatt nicht ver-

2 3 HKAIII/1.15. 
2 4 HKAIII/1.19. 
2 5 Von einer Lektüre der Grundlage Fichtes ist erst im August 1795 die Rede, vgl. HKA III/l .33, und 

auch Schellings frühe, sich stark an Fichte anlehnende Schriften liest er erst im Frühjahr bzw. Sommer 
'95. 

2 6 HKAIII/1.19. 
2 7 Vgl. auch Baumanns 1990, 27 f. und Breazeale 2004, 52 f. Offenbarungsbegriff und Postulate un­

terscheiden sich nach Fichte dadurch, dass letztere a priori durch Vernunft gegeben sind, während 
ersterer von uns gemacht und mithin auch nicht kein notwendiger Begriff ist, vgl. Breazeale 2004, 61 f. 
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gönnt ist, „die objective Realität der erhabensten aller Ideen - der Idee von Gott - apo-
dictisch zu erweisen" (obwohl das Gegenteil von der Forschung immer wieder über die 
Storr-Schule behauptet wird).28 

Dass sich besagter Unfug tatsächlich nicht auf die Tübinger Lehrer beziehen kann, 
stellt im Grunde genommen schon Sendlings Dreikönigsbrief von 1795 an Hegel klar. 
Disqualifizierend schreibt er, im Stift gäbe es „Kantianer die Menge", die er sodann als 
„Kinder u. Säuglinge" beschreibt. Es sind also offenbar Studenten, die den Unfug mit 
der praktischen Vernunft treiben. Denn seinen Lehrern bescheinigt Schelling in diesem 
Brief - obzwar etwas mokant - , „den Punkt gefunden" zu haben, „wie weit man [...] 
mit dieser Wißenschaft", nämlich der Philosophie, „gehen dürfe".29 

Was aber ist der Grund, den Hegel für jenen „Unfug" angibt? Dieser liegt im Räso­
nieren „aus der Heiligkeit Gottes", das heißt, wie er genauer bestimmt, was Gott „ver­
möge seiner moralischen Natur thun müsse".30 Fichte macht nun von einem solchen 
Schließen nur „mäßigen Gebrauch", würden allerdings, so Hegel, die Fichteschen 
„Grundsäze einmal fest angenommen", dann „ist der theol. Logik kein Ziel u. Damm 
mehr zu sezen".31 Es ist hier m. E. wichtig, auf den Konditionalis zu achten. Die Rede 
ist von einem Zustand, der irgendeinmal eintreten könnte, nichts weist jedoch darauf 
hin, dass er tatsächlich schon eingetreten ist; ob er bei den „Kantianern die Menge" 
eingetreten ist, kann Hegel nicht beurteilen, sofern er ja seit anderthalb Jahren nicht 
mehr im Stift ist. 

Nun legt Süßkind in seinem Anhang zu dem Buch Storrs sachlich und teilweise sogar 
scharfsinnig dar,32 wie Fichte aus den Grundsätzen der Offenbarungsschrift, nämlich aus 
der ,,vollkommenste[n] Heiligkeit selbst",33 alle Wahrheiten herleitet, „auf welche uns 
die Moral unausbleiblich fuhrt, oder welche [...] aus der Moral hervorgehen".34 Genau 
gesehen ist es allerdings nicht die Heiligkeit Gottes, sondern die des Rechts, die Fichte 
zufolge „durch ein Postulat der reinen practischen Vernunft in Gott in concreto" darge­
stellt wird.35 Eine solche konkrete Darstellung läuft darauf hinaus - was für unsere Ar­
gumentation nicht weiter wichtig ist - , genauer darzustellen, dass sich Gott und sein 
gesetzlicher Wille in der Sinnenwelt ankündigen, mithin offenbaren muss. 

Gegen Ende seiner Abhandlung scheint nun Süßkind mit Fichte darin gleicher Mei­
nung, dass die „christliche Offenbarung keine einzige exegetisch-erweisliche Lehre 
enthält, die [...] ohne alles praktische Moment wäre".36 Allerdings könne nach Süßkind 
weder behauptet, noch gefordert werden, „daß alle Lehren einer Offenbarung ohne 
Unterschied für alle Subjekte praktisches Moment, oder gar gleiches praktisches Mo-

Flatt 1792b, 5. - Michael Franz (2005) kommt das Verdienst zu, erstmals dieses fast schon zum 
philosophiehistorischen Dogma erhobene Vorurteil über die Tübinger Lehrer Hegels aus den Angeln 
gehoben zu haben, vgl. ferner auch Franz (2007). Seinen Einsichten verdanke ich viel. 

2 9HKAIII/1.15. 
3 0HKAIII/1.19. 
5 1 Ebd. 
3 2 Dass Hegel nur diese Tübinger Fichte-Kritik kennt, geht aus HKA III/1.14 hervor. 
3 3 Süßkind in Storr 1794, 126. 
3 4 Ebd., 127. 
3 5 GA 1/1.47. 
3 6 Süßkind in Storr 1794, 237. 
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ment haben, oder haben sollen".37 Und das zwar deshalb nicht, weil die menschlichen 
Bedürfnisse nicht überall gleich sind. Daraufhin kommt er dann auf die orthodoxe Lehre 
der stellvertretenen Genugtuung (satisfactio vicaria) zu sprechen, die für manche „kein 
größeres praktisches Moment hätte, als die allgemeine unbestimmtere Versicherung von 
jener Begnadigung selbst", für andere jedoch, Süßkind erwähnt die frühesten Christen, 
„ein sehr großes praktisches Moment habe".38 Sind nun die menschlichen Bedürfnisse 
nicht überall gleich, muß auch für die praktischen Werte, die aus der christlichen Lehre 
der Offenbarung folgen, gelten, dass sie, wie Süßkind vertritt, qua Ort, Zeit und Subjekt 
variabel ist. Der Storr-Schüler kann folglich nicht als einer derjenigen verstanden wer­
den, der Dogmen zu Postulaten stempelt. Wie steht es aber mit der Offenbarungsschrift 
Fichtes? Tatsächlich scheint Süßkind sie so zu interpretieren, obwohl implizite, was 
jedoch Hegel, der mit dem Diskussionskontext genauestens vertraut ist, nicht entgangen 
sein wird. 

Hängen nämlich wie bei Fichte alle Glaubens- oder Offenbarungsinhalte mit dem 
,,einzige[n] rein moralische[n] Antrieb"39 der inneren Heiligkeit Gottes zusammen, 
worauf ja auch deren Allgemeingültigkeit basiert, und ist außerdem der gesamte prakti­
sche Inhalt der Offenbarung mit Jesu historischem, d.h. qua Ort und Zeit fixiertem Wir­
ken gegeben, was für Fichtes konkretes Verständnis des Offenbarungsgeschehens ja in 
der Tat entscheidend ist, dann kann es der Offenbarungskritik zufolge keine von Zeital­
ter zu Zeitalter, von Ort zu Ort und von Subjekt zu Subjekt verschiedenen Grade von 
praktischen Momenten geben. Das hätte dann die für Süßkind sicherlich unakzeptable 
Folge, dass die Lehre Jesu für uns bloß noch einen historischen Wert hätte. Die prakti­
schen Momente der Lehre Jesu sind mit anderen Worten nach Fichte heute noch immer 
dieselben, wie zur Zeit ihrer wirklichen Bekanntmachung im römischen Judäa. Fichtes 
Offenbarungsverständnis hat also entweder einen bloß historischen Wert oder kann der 
Offenbarungsgeschichte keine Rechnung tragen; beides muss freilich von dem Theolo­
gen Süßkind abgewiesen werden. Deshalb argumentiert er am Beispiel der satisfactio 
vicaria - der die ältere Tübinger Schule tatsächlich abweisend gegenüberstand, obwohl 
ihre Vertreter das nicht laut sagen konnten - , dass diese zur Frühzeit des Christentums 
einen praktischen Sinn hatte, sich dieser jedoch in den folgenden Jahrhunderten mit der 
Änderung der Vorstellungsart auch selbst geändert haben könnte, bzw. nach Süßkind 
auch tatsächlich hat. Anders als Fichte, denn Süßkind scheint Fichtes Offenbarungskri­
tik genau in dieser Hinsicht, obzwar nur implizite, als dogmatisch entlarven zu wollen, 
anerkennt Süßkind also durchaus, dass „in einer Offenbarung" Lehren enthalten sein 
können, von der wir irgendwann „keinen praktischen Gebrauch" mehr zu machen wis­
sen; solche Lehren sind wir nach reifer Prüfung gerechtfertigt, „bei Seite zu sezen" um 
uns weiter an das zu halten, was von der Offenbarung für uns noch praktischen Wert 
hat.40 Für eine solche Hermeneutik der Offenbarung hat Fichtes Offenbarungskritik kein 
Auge; nach Fichte offenbart ist nämlich ein fester Bestand praktischer Wahrheiten, der, 

'Ebd. 
' GA I 
' Süßkind in Storr 1794, 239. 
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weil er insgesamt auch aus der praktischen Vernunft abgeleitet werden kann, immer und 
überall für alle Menschen der gleiche allgemeingültige Bestand sein muß. 

Obwohl Süßkind in seinem Anhang zu Storrs Buch auf den ersten Blick innertheolo­
gisch gegen die altprotestantische Orthodoxie der satisfactio vicaria scheint vorzuge­
hen, haben seine Ausführungen indirekt ebenfalls zur Konsequenz, dass durch die Hin­
tertür der Fichteschen Moraltheologie die alte dogmatische Orthodoxie wieder in die 
Theologie hineinkommt oder zumindest hineinkommen kann. Dieser Tendenz stellt sich 
die ältere Tübinger Schule offenbar entgegen, denn es gibt keinen Grund zu glauben, 
dass Süßkinds Abhandlung von ihren Vertretern nicht im Großen und Ganzen mitgetra­
gen wurde. Offenbar verteidigt also die ältere Tübinger Schule bestimmte orthodoxe 
Lehrstücke nicht, weshalb es auch falsch ist, sie mit der Orthodoxie in einen Topf zu 
werfen.41 Sie erkennt in der Fichteschen Offenbarungskritik vielmehr eine Gefahr für ihre 
eigenen heterodoxen Auffassungen. 

Diese Kritik an Fichtes Offenbarungsschrift hat sich Hegel offenbar zueigen gemacht 
- obwohl auch Rapps Kant-Kritik eine Rolle gespielt haben wird - , wenn er Sendling 
schreibt, durch die Offenbarungskritik würde letztendlich „die alte Manier in der Dog-
matik zu beweisen wieder eingeführt".42 Diese alte Manier ist die ethikotheologische, 
denn Hegel verfolgt jene Briefstelle damit, dass der ethikotheologische Beweis durch 
den physikotheologischen erweitert werden müsse, um dem „Unfug" entgehen zu kön­
nen, der mit Fichtes Philosophie in die Theologie hineinkommt. Wir kommen noch 
darauf zurück. Nun ist die Pointe der Vertreter der Storr-Schule gegen die Kantisch-
Fichtesche Moraltheologie die, dass der praktische Beweisgrund nur einen hypotheti­
schen Status hat und deshalb der Erweiterung durch die theoretische Vernunft bedarf, zu 
der auch historische Beweisgründe gehören. Oben sahen wir in der Tat, dass Süßkind 
einen solchen historischen Grund bemüht für die Feststellung der praktischen Brauch­
barkeit offenbarungstheologischer Dogmen, wie die Lehre der satisfactio vicaria. Fichte 
hat für diese historische Dimension offenbar kein Auge, weshalb in diesem Zusammen­
hang auch er den großen Dogmatiker markiert und nicht, wie von der Forschung so oft 
behauptet wird, die Vertreter der älteren Tübinger Schule! 

Einen solchen Vorwurf des Dogmatismus teilt bedeutsamerweise auch Hegels Kom­
militone Friedrich Hölderlin. Im Januar 1795 schreibt er Hegel: „Anfangs hart' ich ihn 
[Fichte, E.-O. O.] ser im Verdacht des Dogmatismus; er scheint, wenn ich mutmaßen 
darf auch wirklich auf dem Scheidewege gestanden zu seyn, oder noch zu stehn", sofern 
er nämlich „über das Factum des Bewußtseins in der Theorie hinaus" wolle.43 Bezeich­
nend ist diese Kritik deshalb, weil sie nicht nur den frühen Fichte, sondern auch den 
Fichte der Jenaer Wissenschaftslehre 1794/95 im Verdacht des Dogmatismus hat. Und 

So wie etwa von Dieter Henrich an vielen Stellen in seinen Beiträgen zur Debatte im Tübinger 
Stift. Anton Friedrich Koch nuanciert, sofern er klarstellt, dass es „unangebracht ist, Storr ohne weitere 
Differenzierungen der lutherischen Orthodoxie [...] zuzurechnen", obwohl er einige Zeilen früher auch 
schreibt, „Storr, der bekanntermaßen orthodoxe Theologe" (1997, 1003). 

4 2 HKA III/1.19. 
4 3 Hölderlin, W 2.568. Vgl. zu Brief und Interpretation auch Brachtendorf 1998. Mit Sicherheit wich­

tig für Hölderlin ist auch Friedrich Niethammers Dogmatismusvorwurf gegen Fichte, siehe dafür etwa 
Niethammers „Vorbericht über Zweck und Einrichtung dieses Journals" in dem von ihm herausgegebe­
nen Philosophischen Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten, 1. Heft 1795. 
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zwar deshalb, so lässt sich diese Briefstelle gut interpretieren, weil Fichte mit seiner 
Grundlage über das Reinholdsche Faktum in dem Sinne hinauswill - was im übrigen 
tatsächlich ihre erklärte Absicht ist - , indem es ihm gleichsam das Sprungbrett für den 
Fortschritt zu ihren drei Grundsätzen bietet, durch die dieses Faktum dann seine Be­
gründung erfährt. Ferner suggeriert Hölderlin, dass Fichte in der Grundlage nach einer 
ähnlichen Methode vorgehe, wie sie in der Offenbarungsschrift erprobt war, sofern hier 
aus der postulierten Heiligkeit Gottes auf die Möglichkeit der Offenbarung und dort, 
d.h. in der Grundlage, aus dem Faktum des Bewusstseins auf die Grundsätze der Wis­
senschaft überhaupt geschlossen wird. 

3. Hegels Fichte-Rezeption unterwegs zur eigenen 
Religionsphilosophie 

Nach Fichtes Offenbarungsschrift müssen wir „die Postulate der Vernunft [...] um uns-
rer moralischen Bestimmung durch dieselbe willen, nicht als objectiv gewiß, sondern 
als subjectiv für unsere, nemlich menschliche Art zu denken gültig, annehmen".44 Der 
moralische Beweis reicht also allenfalls für einen praktischen Überzeugungsgrund, 
keineswegs jedoch für einen Beweisgrund aus. Eine solche These vertritt auch Flatt, 
wenn auch mit einem anderen Argument und einer anderen Pointe. Seines Erachtens 
kann das ethikotheologische Argument - dem übrigens deshalb nicht abgesprochen 
wird, für manch einen seine Nützlichkeit zu haben - deshalb kein Beweisgrund sein, 
weil sich von einem solchen Beweis in der Bibel nichts findet.45 Nicht teilen kann Flatt 
jedoch die von Fichte gezogene Konsequenz, dass die Offenbarung uns keine Belehrun­
gen geben kann, die uns nicht auch die Vernunft gibt.46 Gegen diese nach der älteren 
Tübinger Schule freilich unerlaubte Einschränkung des Offenbarungsglaubens geht 
Flatt mit Fichteschen Mitteln vor mit dem Resultat, dass sich die Offenbarung, weil sie 
nicht bloß auf den moralischen, sondern auf den ganzen menschlichen Zustand geht, 
„sich noch strenger erweisen läßt, als die" von Fichte vertretene „moralische Möglich­
keit einer solchen" Offenbarung.47 Sie ist eben nicht bloß auf gestimmte praktische Ver-
nunftpostulate" eingeschränkt, sondern geht „auf praktische Wahrheiten (von Gott etc.) 
überhaupt", wie Süßkind schreibt,48 damit nochmals unterstreichend, dass die Vertreter 
der älteren Tübinger Schule nicht dem Unfug verfallen sind, alles Mögliche zu Postula­
ten der Vernunft zu stempeln. Dass die Offenbarung den ganzen menschlichen Zustand 
tangiert, räumt ihr auch Hegel ein, wie noch zu zeigen ist. 

4 4 GA 1/1.22. 
4 5 Vgl. seine Tübinger Antrittsrede (1792a, 6 f.). 
4 6 Vgl. GA 1/1.82: „Es ist also weder moralisch noch theoretisch möglich, daß eine Offenbarung uns 

Belehrungen gebe, auf die unsre Vernunft nicht ohne sie hätte kommen können und sollen". - Auch 
Süßkind kann nicht einsehen, was uns berechtigte, zu meinen, es könne nur solche praktischen Wahr­
heiten geben, „die unsere Vernunft selbst aus moralischen Begriffen deduciren kann" (in Storr 1794, 
137). 

4 7 So die vermutlich von Flatt verfasste Rezension von Fichtes Offenbarungsschrift in den Tübingi-
schen gelehrten Anzeigen (vgl. oben Anm. 5, S. 38). 

4 8 In Storr 1794, 137. 
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Für die weiteren Zusammenhänge nicht ganz unwichtig ist es, zu bemerken, dass 
auch die Idee eines persönlichen Gottes kaum mit den Grundlagen der Fichteschen 
Offenbarungskritik vereinbar ist. Interessant ist darum auch Hegels etwas verständnislo­
se Frage in seinem Januar-Brief an Sendling, was dieser denn damit meine, die soge-
nannten Kantianer im Stift handhabten den moralischen Beweis so, dass dabei „das 
individuelle persönliche Wesen herausspringe? Glaubst du wir reichen eigentlich nicht 
so weit?"49 Meint Hegel etwa anders als Sendling, der ethikotheologische Beweis reiche 
sehr wohl dazu hin, das Dasein eines persönlichen Gottes nachzuweisen?50 Mit einer 
solchen Position distanzierte er sich tatsächlich nicht nur von Fichte, sondern - viel­
leicht zunächst unbeabsichtigt - auch von Sendling. Letzteres bezeugt vielleicht Send­
lings bezeichnende Antwort, er habe eine solche Frage „von einem Vertrauten Leßings 
nicht erwartet".51 Zieht man seine weitere Antwort auf Hegels Nachfrage in Betracht, 
die in emphatischer Tonsetzung darauf hinausläuft, dass es „keinen persönlichen Gott"52 

gäbe, und die Tatsache, dass Hegel diese lange Passage in seinem Antwortbrief mit 
Stillschweigen übergeht, so muss man sich in der Tat fragen, ob Hegel zu diesem Zeit­
punkt das Dasein eines persönlichen Gottes annimmt oder zumindest ernsthaft in Erwä­
gung zieht. 

Die Auffassung eines persönlichen Gottes, die von den Tübinger Lehrern zweifelsoh­
ne vertreten wird, ist deshalb wichtig, weil ihr für das Verständnis der Tübinger Kon­
stellationen eine wichtige Rolle hinsichtlich der Interpretation von und Kritik an Kant 
zukommt. Schon vor einiger Zeit wurde von der Forschung darauf hingewiesen, dass 
Kant die ziemlich radikale Ausformulierung seines moralischen Beweises erst nach 
Abfassung der Kritik der reinen Vernunft von 1781 vornimmt, vornehmlich vermittelt 
durch die Diskussion mit Christian Garve und, etwas später, mit August Wilhelm Reh­
berg.53 Seine neue Auffassung des moralischen Beweises entwickelt die Grundlegung 
zur Metaphysik der Sitten von 1785, am nachhaltigsten jedoch die Kritik der prakti­
schen Vernunft von 1788. Die zweite Ausgabe der Kritik der reinen Vernunft von 1787 
bereinigt Kant bemerkenswerterweise nicht von den alten Relikten der Erstauflage, auf 
die sich dann Flatt beruft, um der neuen, radikaleren Fassung des moralischen Beweises 
das Wasser abzugraben. 

Es geht um Folgendes: Flatt argumentiert für die Beschränktheit des moralischen 
Beweises, indem er mit dem Kant der ersten Kritik hervorhebt, die Religion sei das 
prineipium executionis für das Sittengesetz. Den Rückhalt für diese Behauptung findet 
er in der Bemerkung, dass „ohne [...] einen Gott [...] die herrlichen Ideen der Sittlich-

4 9HKAIII/1.20. 
5 0 Meines Erachtens viel zu stark formuliert ist das Diktum von Martin Bondeli, Hegel „lehnt nicht 

nur den Offenbarungsglauben sans phrase ab, er entwirft vielmehr auch sein Kantisches Verständnis 
von moralischer Religion radikal gegen die christliche Religion." (1999, 36) Diese Position wird in 
Wirklichkeit mehr oder weniger von Diez vertreten. Ihr schließt sich Hegel genauso wenig an wie seine 
Tübinger Lehrer. 

5 1 HKA ÜT/1.22. 
5 2 HKA III/1.23. 
5 3 Vgl. dazu Schulz 1975 und Henrich 1960. 


